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1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1	 	Das	Land	Mecklenburg-Vorpommern	gewährt	nach	Maß-
gabe

	 –	 dieser	Verwaltungsvorschrift,

	 –	 des	Landeshaushaltsgesetzes,

	 –	 	des	 §	 44	 der	 Landeshaushaltsordnung	 Mecklenburg-
Vorpommern	 und	 der	 dazugehörigen	Verwaltungsvor-
schriften,

	 –	 	des	 Landesbehindertengleichstellungsgesetzes	 vom		
10.	Juli	2006	(GVOBl.	M-V	S.	539),	das	zuletzt	durch	
das	 Gesetz	 vom	 24.	 Oktober	 2012	 (GVOBl.	 M-V		
S.	474)	geändert	worden	ist,

	 –	 	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1303/2013	des	Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	vom	17.	Dezember	2013	mit	
gemeinsamen	 Bestimmungen	 über	 den	 Europäischen	
Fonds	 für	 regionale	 Entwicklung,	 den	 Europäischen	
Sozialfonds,	 den	 Kohäsionsfonds,	 den	 Europäischen	
Landwirtschaftsfonds	 für	 die	Entwicklung	 des	 ländli-
chen	Raums	und	den	Europäischen	Meeres-	und	Fische-
reifonds	 sowie	 mit	 allgemeinen	 Bestimmungen	 über	
den	 Europäischen	 Fonds	 für	 regionale	 Entwicklung,	
den	 Europäischen	 Sozialfonds,	 den	 Kohäsionsfonds	
und	den	Europäischen	Meeres-	und	Fischereifonds	und	
zur	Aufhebung	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1083/2006	des	
Rates	(ABl.	L	347	vom	20.12.2013,	S.	320)	einschließ-
lich	der	Rechtsvorschriften	der	Europäischen	Union	für	
die	Durchführung	der	Strukturfondsinventionen,

	 –	 	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1301/2013	des	Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	vom	17.	Dezember	2013	über	
den	Europäischen	Fonds	für	regionale	Entwicklung	und	
mit	 besonderen	 Bestimmungen	 hinsichtlich	 des	 Ziels	
„Investitionen	 in	Wachstum	 und	 Beschäftigung“	 und	
zur	 Aufhebung	 der	 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 1080/2006	
(ABl.	L	347	vom	20.12.2013,	S.	289),

	 –	 	der	zur	Verordnung	(EU)	Nr.	1301/2013	und	zur	Ver-
ordnung	 (EU)	 Nr.	 1303/2013	 erlassenen	 Delegierten	
Ver		ordnungen	sowie	Durchführungsverordnungen,

	 –	 	der	Verordnung	 (EU)	 Nr.	 651/2014	 der	 Kommission	
vom	17.	 Juni	 2014	 zur	Feststellung	der	Vereinbarkeit	
bestimmter	 Gruppen	 von	 Beihilfen	 mit	 dem	 Binnen-
markt	in	Anwendung	der	Artikel	107	und	108	des	Ver-
trags	 über	 die	Arbeitsweise	 der	 Europäischen	 Union	
(ABl.	L	187	vom	26.6.2014,	S.	1)	und

	 –	 	des	durch	die	Europäische	Kommission	am	29.	Oktober	
2014	 genehmigten	 Operationellen	 Programms	 des	
Europäischen	Fonds	für	regionale	Entwicklung	(EFRE)	
in	 Mecklenburg-Vorpommern	 für	 die	 EU-Struktur-
fondsperiode	2014	bis	2020	

	 	Zuwendungen	für	infrastrukturelle	Maßnahmen	(Projekte)	
der	integrierten	nachhaltigen	Stadtentwicklung.	Damit	wer-
den	folgende	Ziele	verfolgt:

	 a)	 	Verbesserung	der	dauerhaften	Nutzung	des	Kulturerbes,

	 b)	 Verbesserung	der	städtischen	Umweltqualität	sowie

	 c)	 	Verbesserung	der	Möglichkeiten	zur	Integration	in	Bil-
dung,	Arbeit	und	Gesellschaft

	 in	den	Ober-	und	Mittelzentren	des	Landes.

1.2	 	Ein	Rechtsanspruch	auf	die	Gewährung	der	Zuwendung	
besteht	nicht.	Die	Bewilligungsbehörde	entscheidet	nach	
pflichtgemäßem	 Ermessen	 im	 Rahmen	 der	 verfügbaren	
Haushaltsmittel.	 De		taillierte	 Regelungen	 werden	 über	
Merkblätter	 im	 Internet	 unter	 www.lfi-mv.de	 veröffent-
licht.

2 Gegenstand der Förderung

	 Gefördert	werden	können:

2.1	 	städtebauliche	Projekte	 zur	Verbesserung	 der	 dauerhaften	
Nutzung	 des	 kulturellen	 Erbes,	 soweit	 es	 sich	 um	 kleine	
Infrastruktur-Projekte	handelt,	bei	denen	die	Gesamtausga-
ben	 die	 Schwelle	 von	 5	 Millionen	 Euro	 (im	 Falle	 von	
UNESCO-Weltkulturerbe	 10	Millionen	Euro)	 nicht	 über-
schreiten,	wie	zum	Beispiel

	 a)	 	der	 Erhalt,	 die	 Bewahrung,	 Entwicklung,	 Gestaltung	
und	Nachnutzungsvorbereitung	von	historischen	bauli-

Richtlinie zur Förderung der Integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung 
aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung  

(Stadtentwicklungsförderrichtlinie – StadtentwFöRL M-V)

Verwaltungsvorschrift	des	Ministeriums	für	Wirtschaft,	Bau	und	Tourismus

Vom	12.	Oktober	2016	–	V	520	-	513-00000-2014/112-067	–	

VV	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	213	-	9

Das	Ministerium	für	Wirtschaft,	Bau	und	Tourismus	erlässt	 im	Einvernehmen	mit	dem	Ministerium	für	Energie,	 Infrastruktur	und	
Landesentwicklung,	dem	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales,	dem	Finanzministerium	sowie	nach	Anhörung	des	Lan-
desrechnungshofes	folgende	Verwaltungsvorschrift:
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chen	Anlagen,	die	Ausdruck	der	Baukultur	des	Landes	
sind,

	 b)	 	die	Herstellung	und	Verbesserung	städtebaulich	wichti-
ger	 Sichtachsen	 und	Wegeverbindungen	 zu	 Objekten	
des	kulturellen	Erbes,

2.2	 	städtebauliche	Projekte	zur	Erschließung	und	Entwicklung	
stadtnaher	 und	 innerstädtischer	 Brachflächen,	 Wohnum-
feldgestaltung	und	Grünvernetzung,	wie	zum	Beispiel

	 a)	 	die	 Sanierung	 und	 Entwicklung	 von	 Industrie-,	 Ver-
kehrs-	oder	Militärbrachen,

	 b)	 	der	Abriss	leer	stehender,	dauerhaft	nicht	mehr	benötig-
ter	Gebäude	und	der	dazugehörenden	Infrastruktur,

	 c)	 die	Beseitigung	von	Kontaminationen,

	 d)	 die	Herstellung	der	Erschließung	zur	Nachnutzung,

	 e)	 	die	Pflanzung	von	Straßenbegleitgrün	und	Baumreihen,	
das	Anlegen	von	Grünflächen	und	Stadtteilparks,

	 f)	 innovative	Formen	der	Stadtbegrünung,

2.3	 	umweltrelevante	 Verkehrsinfrastrukturprojekte,	 mit	 Aus-
nahme	der	Projekte	des	Öffentlichen	Personennahverkehrs	
(ÖPNV),	die	signifikant	zur	Reduzierung	der	Emissionen	
von	Luftschadstoffen	und/oder	Lärm	und	zum	Schutz	der	
menschlichen	Gesundheit	 durch	Verringerung	der	Unfall-
gefahren	beitragen,	zum	Beispiel	Projekte	zur

	 a)	 Neuordnung	des	ruhenden	und	fließenden	Verkehrs,

	 b)	 Entflechtung	verschiedener	Verkehrsträger	und

	 c)	 Minderung	des	Umgebungslärms,

2.4	 	Projekte	zur	Verbesserung	städtischer	Infrastrukturen	(ein-
schließlich	 der	 Verbesserung	 ihrer	 Barrierefreiheit),	 mit	
Ausnahme	der	Projekte	des	ÖPNV,	die	für	spezifische	Be	-
völkerungsgruppen	 eine	 leichtere	 Integration	 in	 Bildung,	
Arbeit	und	Gesellschaft	ermöglichen,	wie	zum	Beispiel

	 a)	 	Kindertageseinrichtungen,	 die	 insbesondere	 der	 Ver-
besserung	 der	 Randzeitenförderung	 und	 Erweiterung	
der	Hortkapazitäten	dienen,

	 b)	 Schulen	und	andere	Bildungseinrichtungen,

	 c)	 Sportstätten	und	-plätze,

	 d)	 	Begegnungszentren,	 -stätten,	 Treffpunkte	 für	 benach-
teiligte	Zielgruppen,

	 e)	 	Begegnungs-	 und	 Versorgungszentren	 sowie	 Wohn-
gruppeninfrastruktur	 für	 pflegebedürftige	 Menschen	
und	Menschen	mit	Behinderung,

	 f)	 	Begegnungszentren,	 -stätten	 für	 alle	 Herkunfts-	 und	
Altersgruppen,	 insbesondere	 solche,	 die	 das	 Zusam-

menleben	 in	vielfältigen	Bevölkerungsstrukturen	oder	
das	generationsübergreifende	Miteinander	unterstützen	
und

	 g)	 	verkehrliche	 Infrastrukturen	 und	 entsprechende	 Er	-
schließungsmaßnahmen	 mit	 Bezug	 zu	 förderfähigen	
städtischen	Infrastrukturen.

3 Zuwendungsempfänger

3.1	 	Zuwendungsempfänger	 sind	 die	 im	 Landesraumentwick-
lungsprogramm	Mecklenburg-Vorpommern	als	Ober-	oder	
Mittelzentren	benannten	Gemeinden	sowie	weitere	Gebiets-
körperschaften	 des	 öffentlichen	 Rechts.	 Die	 Gemeinde	
kann	die	Zuwendung	Dritten	gewähren.	

	 	Die	Auswahl	und	Übertragung	hat	unter	Beachtung	beihil-
ferechtlicher	Vorschriften	auf	Grundlage	einer	schriftlichen	
Vereinbarung	zu	erfolgen,	die	sicherstellt,	dass	

	 a)	 	die	natürliche	oder	juristische	Person	die	Bestimmun-
gen	des	Zuwendungsbescheides	einhält,	

	 b)	 	der	 Zuwendungsempfänger	 einen	 ausreichenden	 Ein-
fluss	auf	die	Ausgestaltung	des	Projektes	behält	sowie

	 c)	 	etwaige	Gewinne	und/oder	Vorteile	der	natürlichen	oder	
juristischen	 Person	 nach	 Abzug	 der	 Aufwendungen	
nach	Ablauf	 der	 Zweckbindungsfrist	 an	 den	 Zuwen-
dungsgeber	 abgeführt	werden,	 soweit	 sie	 einen	 ange-
messenen	Gewinn	überschreiten.

	 	Vor	 der	 Übertragung	 ist	 mit	 dem	 Landesförderinstitut	
Mecklenburg-Vorpommern	 als	 Bewilligungsbehörde	 Ein-
vernehmen	herzustellen.

3.2	 	Zuwendungsempfänger	sind	auch	 im	Fall	der	Gewährung	
an	 Dritte	 in	 vollem	 Umfang	 für	 die	 richtlinienkonforme	
Abwicklung	der	Projekte	verantwortlich	und	haften	dem-
entsprechend	 gegenüber	 dem	 Zuwendungsgeber	 für	 den	
Fall	einer	etwaigen	Rückforderung.	

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1	 	Die	Förderung	von	Projekten	setzt	voraus,	dass	ein	positiv	
bewertetes	 aktuelles	 integriertes	 städtebauliches	Entwick-
lungskonzept	vorliegt.	In	dem	Konzept	sind	die	kommuna-
len	Strategien	zur	Bewältigung	der	wirtschaftlichen,	demo-
grafischen,	 ökologischen,	 klimatischen	 sowie	 kulturellen	
und	 sozialen	 Herausforderungen	 und	 Problemlagen,	 mit	
denen	die	Gemeinde	konfrontiert	ist,	herauszuarbeiten	und	
umfassend	darzustellen.	Auf	der	Grundlage	der	Bestands-
analyse	 für	 die	 einzelnen	Problemlagen	 sind	 die	 strategi-
schen	Entwicklungsziele	und	Handlungsfelder	abzuleiten.	
Die	Handlungsfelder	sind	differenziert	nach	den	jeweiligen	
Problemlagen	 in	der	Gemeinde	darzustellen	und	mit	För-
derprojekten	zu	versehen,	die	geeignet	sind,	die	festgeleg-
ten	strategischen	Entwicklungsziele	zu	erreichen.	Bei	Erar-
beitung	des	Konzeptes	sind	die	 lokalen	Akteure	und	Ent-
scheidungsträger	in	einem	dialogorientierten	Rahmen	ein-
zubinden.	Die	zur	Förderung	eingereichten	Projekte	müssen	
im	Kontext	der	Strategie	entwickelt	werden.	
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4.2	 	Die	einzelnen	Projekte	müssen	mindestens	einem	der	unter	
Nummer	1.1	Buchstabe	a	bis	c	genannten	Ziele	dienen.

4.3	 	Zwischen	dem	Zuwendungsempfänger	und	dem	Ministeri-
um	für	Wirtschaft,	Bau	und	Tourismus	ist	eine	Vereinbarung	
über	die	Auswahl	von	Projekten	im	Rahmen	von	integrier-
ten	 Stadtentwicklungskonzepten	 entsprechend	 Artikel	 7	
Absatz	 4	 und	 5	 der	Verordnung	 (EU)	 Nr.	 1301/2013	 zu	
schließen.

4.4	 	Zuwendungen	können	nur	für	Projekte	gewährt	werden,	mit	
deren	Durchführung	noch	nicht	begonnen	wurde.	Ein	vor-
zeitiger	 Maßnahmebeginn	 kann	 auf	 schriftlichen	 Antrag	
nach	einzelfallbezogener	Prüfung	durch	die	Bewilligungs-
stelle	 genehmigt	 werden.	 Als	 Maßnahmebeginn	 gilt	 der	
Abschluss	 eines	 der	 Ausführung	 zuzurechnenden	 Liefe-
rungs-	oder	Leistungsvertrages.	Bei	Baumaßnahmen	gelten	
Planung,	Grunderwerb,	Bodenuntersuchung	sowie	sonstige	
vorbereitende	Maßnahmen	nicht	als	Beginn.

4.5	 	Die	 Gesamtfinanzierung	 des	 Projektes	 und	 die	 Finanzie-
rung	der	Folgekosten	müssen	gesichert	sein.	Zuwendungen	
an	Gemeinden	werden	nur	gewährt,	wenn	die	Aufbringung	
der	 erforderlichen	Eigenleistungen	 und	 der	mit	 dem	Vor-
haben	verbundenen	Folgekosten	mit	ihrer	dauernden	finan-
ziellen	 Leistungsfähigkeit	 vereinbar	 ist.	 Ist	 die	 dauernde	
Leistungsfähigkeit	einer	Gemeinde	auf	Grundlage	der	Da	-
tenauswertung	aus	dem	rechnergestützten	Haushaltsbewer-
tungs-	 und	 Informationssystem	 der	 Gemeinden	 –	 RUBI-
KON	–	 gefährdet	 oder	weggefallen,	 kommt	 eine	Zuwen-
dung	grundsätzlich	nur	für	Projekte	des	pflichtigen	Aufga-
benbereichs	oder	dann	in	Betracht,	wenn	das	Vorhaben	der	
Wiedererlangung	 der	 dauernden	 finanziellen	Leistungsfä-
higkeit	dient	oder	ihr	zumindest	nicht	entgegensteht.

4.6	 	Die	 Förderung	 von	 historischen	 baulichen	 Anlagen,	 die	
Ausdruck	der	Baukultur	des	Landes	sind	(Nummer	2.1)	und	
von	Objekten	mit	Nutzungsdefiziten,	zum	Beispiel	brachlie-
gende	Flächen	oder	leer	stehende	Gebäude	(Nummer	2.2),	
setzt	ein	nachvollziehbares	und	finanziell	 tragfähiges	Nut-
zungs-	oder	Nachnutzungskonzept	voraus.

	 	Bildungsbezogene	 Projekte	 (Nummer	 2.4)	werden	 in	 der	
Regel	 nur	 auf	 der	 Grundlage	 einer	 Entwicklungsplanung	
auf	Basis	 von	Konzepten	 und	 differenzierter	 längerfristig	
nachgewiesener	Bedarfe	gefördert.

	 	Eine	Förderung	von	Kindertageseinrichtungen	erfolgt	 auf	
der	Grundlage	einer	Stellungnahme	des	 für	die	Kinderta-
geseinrichtungen	jeweils	zuständigen	örtlichen	Trägers	der	
öffentlichen	Jugendhilfe.

	 	Der	Förderung	von	Schulen	und	der	mit	ihnen	zusammen-
hängenden	Sporthallen	wird	eine	Stellungnahme	des	jeweils	
zuständigen	Trägers	der	Schulentwicklungsplanung	sowie	
des	für	Schulen	zuständigen	Ministeriums	zur	Bestandsfä-
higkeit	des	Schulstandortes	zu	Grunde	gelegt.

	 	Eine	Förderung	von	Sportstätten	und	Sportplätzen	erfolgt	
auf	 der	 Grundlage	 der	 Stellungnahme	 des	 für	 den	 Sport	
zuständigen	Ministeriums.

	 	Bei	 Sporthallen	 sowie	 Funktionsgebäuden	 von	 Sportplät-
zen	 ist	 die	Vorlage	 eines	 vom	 für	 den	 Sport	 zuständigen	
Ministerium	anerkannten	Raum-	und	Funktionsprogramms	
erforderlich.

4.7		 	Anträge	dürfen	nur	gestellt	werden,	wenn	die	zuwendungs-
fähigen	Ausgaben	der	Projekte	einen	Wert	von	100	000	Euro	
übersteigen.

4.8	 	Einem	Unternehmen,	das	einer	Rückforderungsanordnung	
aufgrund	eines	früheren	Beschlusses	der	Kommission	zur	
Feststellung	 der	 Unzulässigkeit	 einer	 Beihilfe	 und	 ihrer	
Unvereinbarkeit	mit	 dem	Binnenmarkt	 nicht	 nachgekom-
men	ist,	dürfen	keine	Einzelbeihilfen	gewährt	werden.

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1	 	Die	Förderung	im	Rahmen	dieser	Verwaltungsvorschrift	ist	
eine	Projektförderung.	Die	Zuwendungen	werden	als	nicht	
rückzahlbarer	 Zuschuss	 in	 Form	 einer	Anteilfinanzierung	
gewährt.

5.2	 	Die	Zuwendung	beträgt	in	der	Regel	75	Prozent	der	zuwen-
dungsfähigen	Ausgaben.

5.3	 	Der	von	dem	Zuwendungsempfänger	zu	erbringende	Eigen-
anteil	an	den	zuwendungsfähigen	Ausgaben	kann	bei	Pro-
jekten	 nach	 Nummer	 2.4	 Buchstabe	 a	 auch	 durch	 einen	
Dritten	erbracht	werden.

5.4	 Zuwendungsfähig	sind	grundsätzlich	Ausgaben	für:

	 a)	 	die	 Baureifmachung	 (Geländegestaltung,	 Abriss	 von	
Gebäuden,	Altlastensanierung	u.	Ä.)	entsprechend	Kos-
tengruppe	210	der	DIN	276,

	 b)	 	den	Grunderwerb	bis	zu	einer	Höhe	von	10	Prozent	der	
zuwendungsfähigen	Ausgaben	(zu	den	Grunderwerbs-
kosten	zählen	der	Grundstücks(markt)wert	und	–	soweit	
keine	Steuer-,	Notarkosten-	bzw.	Gebührenfreiheit	be	-
steht	–	Grunderwerbssteuer,	Notarkosten	und	Gerichts-
gebühren	zur	Eintragung	im	Grundbuch,

	 c)	 	Bauleistungen	 entsprechend	 Kostengruppen	 220,	 300	
bis	500	und	mit	dem	Baukörper	fest	verbundene	Aus-
stattungen	nach	Kostengruppe	610	der	DIN	276	(ver-
kehrs-	und	medientechnische	Erschließung,	Gebäude-
errichtung	und	-sanierung,	Errichtung	von	Verkehrsan-
lagen,	Begrünung	u.	Ä.,	Fertigstellungspflege	im	Jahr	
der	 Anpflanzung)	 sowie	 Entwicklungspflege	 für	 ein	
weiteres	Kalenderjahr,

	 d)	 	Baunebenkosten	 entsprechend	 Kostengruppe	 700	 der	
DIN	 276,	 soweit	 sie	 bei	 Projekten	 nach	 den	 Num-
mern	2.1	bis	2.3	einen	Anteil	von	15	Prozent	und	bei	
Projekten	nach	Nummer	2.4	einen	Anteil	von	18	Pro-
zent	 der	 zuwendungsfähigen	 Bauleistungen	 gemäß	
Nummer	5.4	Buchstabe	c	nicht	überschreiten	(Honora-
re	nach	Honorarordnung	für	Architekten	und	Ingenieu-
re	sind	nur	in	Höhe	des	jeweiligen	Mindestsatzes	för-
derfähig)	sowie
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	 e)	 	Ausgleichsmaßnahmen	nach	den	Umwelt-	und	Natur-
schutzgesetzen.

5.5	 Nicht	zuwendungsfähig	sind	insbesondere:

	 a)	 	Sach-	 und	 Personalkosten	 des	 Zuwendungsempfän-
gers,

	 b)	 Finanzierungskosten,

	 c)	 	Kostenanteile,	in	deren	Höhe	steuerliche	Vergünstigun-
gen	 in	 Anspruch	 genommen	 werden	 können,	 sowie	
sonstige	abzugsfähige	Kosten,	wie	zum	Beispiel	Skonti	
oder	Rabatte,

	 d)	 Ausgaben	für	Bauleitplanung,	

	 e)	 	Ausgaben	 für	 Unterhalt,	Wartung,	 Betrieb,	 Ersatzbe-
schaffung,	sonstige	Folgekosten,

	 f)	 	nicht	mit	dem	Baukörper	 fest	verbundene	Ausstattun-
gen,

	 g)	 	bei	 Projekten	 nach	 Nummer	 2.1	 Ausgaben,	 die	 die	
Schwelle	von	5	Millionen	Euro	(im	Falle	von	UNESCO-
Weltkulturerbe	10	Millionen	Euro)	überschreiten.

5.6	 Kumulativer	Fördermitteleinsatz

	 	Die	Kumulation	von	Mitteln,	die	im	Rahmen	dieser	Verwal-
tungsvorschrift	bewilligt	werden,	mit	anderen	Mitteln	des	
Landes	Mecklenburg-Vorpommern	 sowie	mit	Mitteln	 des	
Bundes	auf	Zuschuss-	und/oder	Darlehensbasis	ist	zulässig,	
wenn	die	anderen	Förderprogramme	die	Kumulierung	zu	-
lassen.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1	 	Die	Zweckbindungsfrist	beträgt	15	Jahre	für	Gebäude,	im	
Übrigen	sieben	Jahre	und	beginnt	mit	dem	Abschluss	des	
Investitionsvorhabens,	das	heißt	mit	dem	Ende	des	Bewilli-
gungszeitraums.	Der	Bewilligungszeitraum	 ist	 grundsätz-
lich	nur	 eingehalten,	wenn	nicht	vor	Beginn	des	Bewilli-
gungszeitraumes	mit	dem	Vorhaben	begonnen	wurde	und	
das	Vorhaben	 innerhalb	 des	Bewilligungszeitraums	 abge-
schlossen	wird.

	 Das	Vorhaben	ist	abgeschlossen,	wenn	

	 a)	 das	Vorhaben	durchgeführt	wurde,

	 b)	 	sämtliche	anfallenden	Rechnungen	bezahlt	wurden	und

	 c)	 	sämtliche	 dem	 Zuwendungsempfänger	 aufgrund	 der	
tatsächlichen	zuwendungsfähigen	Ausgaben	zustehen-
den	Fördermittel	angefordert	wurden.

6.2	 	Die	 Ausschreibung	 und	 Vergabe	 von	 Leistungen	 haben	
unter	Beachtung	nationaler	und	europäischer	Vorgaben	zur	
Vergabe	öffentlicher	Aufträge	zu	erfolgen.	Der	Wertgren-
zenerlass	des	Ministeriums	für	Wirtschaft,	Bau	und	Touris-
mus	in	der	jeweils	gültigen	Fassung	ist	anzuwenden.

6.3	 Baufachliche	Prüfung

	 a)	 	Projekte	unterliegen	bei	Zuwendungen	über	500	000	Eu	-
ro	 nach	 Nummer	 6.1	 der	Verwaltungsvorschriften	 zu		
§	 44	 der	 Landeshaushaltsordnung	 Mecklenburg-Vor-
pommern	einer	baufachlichen	Prüfung.	Die	Zuständig-
keit	 für	 die	Durchführung	 der	 baufachlichen	 Prüfung	
liegt	für	Projekte	nach	den	Nummern	2.1,	2.2	sowie	2.4	
beim	Betrieb	für	Bau	und	Liegenschaften	Mecklenburg-
Vorpommern.	Bei	Projekten	nach	Nummer	2.3	obliegt	
die	baufachliche	Prüfung	den	zuständigen	Straßenbau-
behörden	des	Landes.

	 b)	 	Abweichend	 von	 den	 Baufachlichen	 Ergänzungsbe-
stimmungen	(ZBau)	erfolgt	eine	Beteiligung	der	jeweils	
fachlich	zuständigen	staatlichen	Verwaltung	ausschließ-
lich	nach

	 	 –	 	Nummer	 3	 (Mitwirkung	 bei	 der	Vorbereitung	 des	
Antrags),

	 	 –	 	Nummer	4	(Beratung	bei	der	Aufstellung	der	Bau-
unterlagen),

	 	 –	 	Nummer	5	(Festlegung	des	Umfangs	der	Bauunter-
lagen),

	 	 –	 Nummer	6	(Prüfung	der	Bauunterlagen).

	 	In	Einzelfällen	und	auf	Anforderung	können	baufachliche	
Beratungen	der	jeweiligen	fachlich	zuständigen	staatlichen	
Verwaltung	auch	während	der	Bauausführung	oder	der	Prü-
fung	des	Verwendungsnachweises	in	Anspruch	genommen	
werden.

6.4	 	Die	europäischen	Publizitätsvorschriften	gemäß	Anhang	XII	
Nummer	2.2	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1303/2013	sind	einzu-
halten.

7 Verfahren

7.1	 Antragsverfahren

7.1.1	 	Das	 integrierte	 städtebauliche	 Entwicklungskonzept	 (Num-
mer	4.1)	ist	in	dreifacher	Ausfertigung	beim	Ministerium	für	
Wirtschaft,	Bau	und	Tourismus	auf	der	Grundlage	eines	Kon-
zeptaufrufs	des	Ministeriums	einzureichen.	Das	Ministerium	
für	Wirtschaft,	 Bau	 und	Tourismus	 prüft	 unter	 Beteiligung	
des	 jeweils	 fachlich	 zuständigen	 Ministeriums	 und	 des		
Städte-	und	Gemeindetages	Mecklenburg-Vorpommern	e.	V.	
(Nummer	7.1.2),	ob	das	Konzept	den	in	Nummer	4.1	genann-
ten	Anforderungen	entspricht.	Das	Ergebnis	der	Bewertung	
wird	 der	 Gemeinde	 durch	 das	Ministerium	 für	Wirtschaft,	
Bau	und	Tourismus	mitgeteilt.

7.1.2	 	Die	Auswahl	der	Projekte	erfolgt	grundsätzlich	im	Rahmen	
von	Aufrufen	 zu	 einem	Wettbewerb.	 Erstmals	 erfolgt	 ein	
Aufruf	nach	Bekanntgabe	des	Bewertungsergebnisses	nach	
Nummer	7.1.1.	Ein	nächster	Aufruf	erfolgt	 im	Jahr	2017.	
Dem	jeweiligen	Aufruf	werden	die	Auswahlkriterien	beige-
legt.
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	 	Die	 Projekte	 sind	 über	 die	 zuständige	Rechtsaufsichtsbe-
hörde	einzureichen	beim

	 Landesförderinstitut	Mecklenburg-Vorpommern	
	 Werkstraße	213	
	 19061	Schwerin

	 Fachlich	zuständig	sind

	 a)	 	das	Ministerium	für	Energie,	Infrastruktur	und	Landes-
entwicklung	 (Abteilung	 Verkehr)	 für	 Projekte	 nach	
Nummer	2.3	und

	 b)	 	im	Übrigen	 das	Ministerium	 für	Wirtschaft,	Bau	 und	
Tourismus	(Abteilung	Bau).

	 	Für	die	Einreichung	eines	Projekts	nehmen	die	Gemeinden	
unter	der	Gesamtheit	von	potenziell	durchführbaren	Projek-
ten	 für	 ihre	 Gemeinde	 zur	 Umsetzung	 ihres	 integrierten	
städtebaulichen	Entwicklungskonzeptes	eine	Auswahl	von	
Projekten	 vor.	 Bei	 mehreren	 vorgeschlagenen	 Projekten	
legt	 die	 Gemeinde	 eine	 Rangordnung	 fest.	 Das	Abstim-
mungsverfahren	zur	Auswahl	der	Projekte	ist	zu	dokumen-
tieren	 (zum	Beispiel	Beschluss	 der	 Stadtvertretung).	Den	
Anträgen	für	die	Projekte	ist	eine	Dokumentation	der	Pro-
jektauswahl	auf	Ebene	der	Gemeinde	beizufügen.	Von	den	
Projekten,	die	seitens	einer	Gemeinde	für	die	Einreichung	
bei	den	Aufrufen	ausgewählt	werden,	muss	 im	Laufe	der	
Förderperiode	2014	bis	2020	mindestens	eines	eine	Investi-
tion	gemäß	Nummer	2.4	und	mindestens	eines	eine	Investi-
tion	gemäß	den	Nummern	2.1,	2.2	oder	2.3	zum	Gegenstand	
haben.

7.1.3	 	Das	jeweils	fachlich	zuständige	Ministerium	informiert	die	
Gemeinde	 über	 die	Entscheidung	 zur	 Projektauswahl	 auf	
Landesebene	und	fordert	sie	im	Falle	eines	positiven	Votums	
zur	Einreichung	eines	qualifizierten	Förderantrags	auf.	Der	
Antrag,	der	eine	Erklärung	der	Gemeinde	zu	ihrer	dauern-
den	 Leistungsfähigkeit	 enthält	 und	 mit	 einer	 aktuellen	
Datenauswertung	aus	dem	rechnergestützten	Haushaltsbe-
wertungs-	und	Informationssystem	der	Gemeinden	–	RUBI-
KON	 –	 zu	 versehen	 ist,	 ist	 mit	 der	 Stellungnahme	 der	
zuständigen	Rechtsaufsichtsbehörde	binnen	drei	Monaten	
nach	der	Aufforderung	an	das	Landesförderinstitut	Meck-
lenburg-Vorpommern	zu	richten.	Der	Antrag	und	ein	Vor-
druck	 für	 die	 Stellungnahme	 der	 Rechtsaufsichtsbehörde	
sind	beim	Landesförderinstitut	Mecklenburg-Vorpommern,	
Werkstraße	213,	19061	Schwerin	erhältlich	oder	unter	der	
Internet-Adresse	www.lfi-mv.de	abrufbar.	

7.2	 Bewilligungsverfahren

	 	Für	alle	Zuwendungen	ist	das	Landesförderinstitut	Meck-
lenburg-Vorpommern	 die	 Bewilligungsstelle.	 Sie	 erlässt	
mit	Zustimmung	des	nach	Nummer	7.1.2	jeweils	fachlich	
zuständigen	Ministeriums	den	Bewilligungsbescheid.	

7.3	 Anforderungs-	und	Auszahlungsverfahren

	 	Die	Zuwendung	darf	abweichend	von	Nummer	7.2	der	Ver-
waltungsvorschriften	 für	 Zuwendungen	 zur	 Projektförde-
rung	 an	 kommunale	Körperschaften	 (VV-K)	 zu	 §	 44	 der	

Landeshaushaltsordnung	Mecklenburg-Vorpommern	beim	
Landesförderinstitut	Mecklenburg-Vorpommern	nur	soweit	
und	nicht	eher	angefordert	werden,	als	die	zuwendungsfä-
higen	Ausgaben	bereits	geleistet	worden	sind.	Mit	der	Mit-
telanforderung	ist	eine	Aufstellung	der	bezahlten	Rechnun-
gen	einzureichen.	Des	Weiteren	werden	der	Mittelanforde-
rung	zugehörige	Rechnungen	im	Original,	in	beglaubigter	
Kopie	 beziehungsweise	 als	Ausdruck	bei	 nachgewiesener	
Zertifizierung	 des	 digitalen	Datenverarbeitungs-	 oder	Ar	-
chivsystems	sowie	die	zugehörigen	Buchungsbelege	(Kon-
toauszüge)	 im	 Original	 oder	 in	 Kopie	 stichprobenweise	
geprüft.	Die	Auszahlung	erfolgt	nur	auf	der	Grundlage	be	-
reits	bezahlter	Rechnungen.

7.4	 Verwendungsnachweisverfahren

	 	Abweichend	von	Nummer	6.1	der	Allgemeinen	Nebenbe-
stimmungen	 für	 Zuwendungen	 zur	 Projektförderung	 an	
kommunale	Körperschaften	ist	mit	der	letzten	Zahlungsan-
forderung	auch	der	Sachbericht	zu	erstellen	und	durch	den	
Zuwendungsempfänger	einzureichen.	Ein	gesonderter	Zwi-
schennachweis	ist	nicht	erforderlich.	Auf	Anforderung	der	
Bewilligungsstelle	 sind	 zusätzliche	 Unterlagen	 vorzule-
gen.

7.5		 Zu	beachtende	Vorschriften

	 	Für	 die	 Bewilligung,	 Auszahlung	 und	 Abrechnung	 der	
Zuwendung	sowie	für	den	Nachweis	und	die	Prüfung	der	
Verwendung	und	die	 gegebenenfalls	 erforderliche	Aufhe-
bung	 des	 Zuwendungsbescheides	 und	 die	 Rückforderung	
der	gewährten	Zuwendung	gelten	die	Verwaltungsvorschrif-
ten	zu	§	44	der	Landeshaushaltsordnung	Mecklenburg-Vor-
pommern,	 soweit	 nicht	 in	 dieser	 Verwaltungsvorschrift	
Abweichungen	 zugelassen	 sind,	 und	 das	 Landesverwal-
tungsverfahrensgesetz.

8 Subventionserheblichkeit der Angaben

	 	Gemäß	§	3	des	Subventionsgesetzes	in	Verbindung	mit	dem	
Gesetz	gegen	missbräuchliche	Inanspruchnahme	von	Sub-
ventionen	 des	 Landes	 Mecklenburg-Vorpommern	 ist	 der	
Subventionsnehmer	 verpflichtet,	 dem	 Subventionsgeber	
unverzüglich	 alle	 Tatsachen	mitzuteilen,	 die	 der	 Bewilli-
gung,	 Gewährung,	 Weitergewährung,	 Inanspruchnahme	
oder	dem	Belassen	der	Subvention	entgegenstehen	oder	für	
die	 Rückforderung	 der	 Subvention	 erheblich	 sind.	 Dem	
Subventionsgeber	 ist	 auch	 rechtzeitig	 vorher	 anzuzeigen,	
wenn	 jemand	 einen	 Gegenstand	 oder	 eine	 Geldleistung,	
deren	Verwendung	durch	Gesetz	oder	durch	den	Subventi-
onsgeber	 beschränkt	 ist,	 entgegen	 den	 Verwendungsbe-
schränkungen	 verwenden	 will.	 Besonders	 bestehende	
Pflichten	zur	Offenbarung	bleiben	unberührt.

	 	Tatsachen,	die	für	die	Bewilligung,	Rückforderung,	Weiter-
gewährung	oder	das	Belassen	der	Zuwendung	von	Bedeu-
tung	sind,	sind	subventionserheblich	nach	§	264	des	Straf-
gesetzbuches.	Zu	den	Tatsachen	zählen	insbesondere	die	im	
Antrag,	in	ergänzend	dazu	vorgelegten	Unterlagen,	in	Mit-
telabrufen	 und	 in	Nachweisen	 und	Berichten	 enthaltenen	
Angaben.	Änderungen	von	 subventionserheblichen	Tatsa-
chen	sind	der	Bewilligungsstelle	unverzüglich	mitzuteilen.
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9 Prüfungen

	 	Nachfolgende	 Institutionen	können	Projekte,	die	 im	Rah-
men	 dieser	Verwaltungsvorschrift	 gefördert	 werden,	 prü-
fen:

	 –	 der	Europäische	Rechnungshof,

	 –	 die	Europäische	Kommission,

	 –	 der	Landesrechnungshof	Mecklenburg-Vorpommern,

	 –	 		die	Gemeinsame	Verwaltungsbehörde,	die	EFRE-Fonds-
	verwaltung,	die	EFRE-Bescheinigungsbehörde,	die	EFRE-	
Prüfbehörde,

	 –	 	die	für	die	Förderung	fachlich	zuständigen	Ministerien,

	 –	 die	bewilligende	Stelle,

	 –	 	die	EFRE-Prüfgruppe	des	Landesförderinstituts	Meck-
lenburg-Vorpommern,

	 –	 	weitere	 von	 diesen	 zu	 Prüfungszwecken	 beauftragte	
Stellen.

	 	Die	 im	 Rahmen	 dieser	 Förderung	 erbrachten	 Unterlagen	
und	 Zahlungsbelege	 aus	 der	 Programmperiode	 2014	 bis	
2020	sind	bis	zum	31.	Dezember	2027	zur	Einsicht	bereit-
zuhalten.

10 Ausnahmen

	 	Über	Ausnahmen	in	besonders	gelagerten	Einzelfällen	ent-
scheidet	das	fachlich	zuständige	Ministerium.

11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

	 	Diese	Verwaltungsvorschrift	 tritt	 am	Tag	 nach	 der	Veröf-
fentlichung	 in	 Kraft	 und	 am	 31.	 Dezember	 2023	 außer	
Kraft.

AmtsBl.	M-V	2016	S.	1026	
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Die	auf	den	Seiten	997	bis	1004	veröffentlichten	Formulare	und	
Tabellen	werden	durch	die	in	der	Anlage	beigefügten	Formulare	
ersetzt.

Soweit	bereits	die	bisherigen	Formulare	genutzt	wurden,	behalten	
diese	weiterhin	ihre	Gültigkeit.

AmtsBl.	M-V	2016	S.	1032	

Veröffentlichung gemäß § 8 Schwangerschaftskonfliktgesetz- 
Ausführungsgesetz M-V (SchKGAG M-V) und  

Aufruf zur Interessenbekundung
(AmtsBl. M-V 2016 S. 995) 

– Berichtigung –

Die	Veröffentlichung	gemäß	§	8	Schwangerschaftskonfliktgesetz-Ausführungsgesetz	M-V	(SchKGAG	M-V)	und	Aufruf	zur	Interes-
senbekundung	des	Landesamtes	für	Gesundheit	und	Soziales	vom	7.	Oktober	2016	(AmtsBl.	M-V	S.	995)	wird	wie	folgt	berichtigt:

Anlage
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Interessenbekundung nach SchKG FördVO

Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V
Abteilung 2 - Förderangelegenheiten
Neustrelitzer Straße 120
17033 Neubrandenburg

Träger der Beratungsstelle
Name
Straße Nr.:
PLZ Ort:

Rechtsform

Ansprechpartner/-in

Telefon
Telefax
E-Mail
Web

01.01.2017 bis 31.12.2019 für eine

Versorgungsgebiet

Beratungsstelle:
Straße Nr.:
PLZ Ort:

ggf. Außensprechzeiten
Straße Nr.:
PLZ Ort:
Umfang

ggf. Außensprechzeiten
Straße Nr.:
PLZ Ort:
Umfang

Interessenbekundung zur öffentlichen Förderung  von Schwangerschaftsberatungsstellen
gemäß Verordnung zum Verfahren und zur Bemessung der Förderung von Beratungsstellen 

nach dem  Schwangerschaftskonfliktgesetz-SchKG FörderVO

Schwangerschaftsberatungsstelle
Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle

Hiermit wird das Interesse an einer öffentlichen Förderung bekundet, für  den Zeitraum

Die Beratungsstelle ist als Schwangerschaftkonflikberatungsstelle anerkannt.
Die Anerkennung als Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle wurde beantragt.

Interessenbekundung allg. Angaben SchKG FörVO 1
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Interessenbekundung nach SchKG FördVO

Folgende Unterlagen sind als Anlage beigefügt:

in Anlage 
beigefügt

liegt aktuell 
vor

Erklärung

Zu erwartende jährliche Gesamtkosten:
Geplante jährliche Landesförderung:

Der Träger erklärt:
→ dass Bestandteil dieser Interessenbekundung die beigefügten Anlagen sind,
→ die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Interessenbekundung gemachten Angaben. 

rechtsverbindliche Unterschrift Datum 

Name in Blockschrift

Stempel

Der Träger bekundet auf Grundlage der Verordnung zum Verfahren und zur Bemessung der Förderung 
von Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz SchKG FörderVO sein Interesse an 
einer Förderung der o.g. Beratungsstelle für folgenden Stellenanteil an

Aktuelle Gemeinnützigkeitsbescheinigung

Besondere Angaben zu Auswahlkriterien gemäß § 8 Abs 2 SchKGAG 
M-V (Anlage 1)

Vereins- /Handelsregisterauszug
Satzung/Ordnung/Statut/Gesellschaftervertrag

Konzeption der Beratungsstelle 

Beratungsfachkraftstellen in VZÄ:

Interessenbekundung allg. Angaben SchKG FörVO 2
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Interessenbekundung nach SchKG FörderVO                              Anlage 1 

Besondere Angaben zu Auswahlkriterien gemäß § 8 Abs. 2 SchKGAG M-V 

Auswahlkriterium Erläuterungen zur konkreten Beratungsstelle 
Wohnortnähe und öffentliche 
Verkehrsanbindung 

      

Angaben zur 
weltanschaulichen 
Ausrichtung 

      

Art und Umfang des 
Beratungsangebotes 

      

 Beratung nach § 2 SchKG       
 Präventive sexualpäda-

gogische Angebote auch 
außerhalb der Beratungsstelle 

      

 Beratung nach §§ 5 und 6  
SchKG und Ausstellen der 
Beratungsbescheinigung  
nach § 7 SchKG 

     

 Beratung nach Abschnitt 6 
SchKG  

      

Personalausstattung       
Auslastung der 
Beratungsstelle in den 
vergangenen 3 Jahren 

Jahr 
      

Jahr 
      

Jahr 
      

Nach 
§ 2 
SchKG 

Beratene Personen                   
Beratene Schwangere                   
Beratungsgespräche                   

Nach  
§ 5-7 
SchKG 

Beratene Personen                   
Beratene Schwangere                   
Beratungsgespräche                   

 

Besonderheiten, die darüber hinaus Berücksichtigung finden sollten (ggf. § 5 
Satz 4 SchKG AG M-V): 
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Sie	 suchen	 ein	 neues	 interessantes,	 verantwortungsvolles	 und	
vielseitiges	Tätigkeitsfeld?

Nutzen	Sie	die	 ausgezeichneten	beruflichen	und	örtlichen	Rah-
menbedingungen	im	Herzen	Mecklenburgs	in	einer	der	schönsten	
Landeshauptstädte	 Deutschlands.	 Hervorragende	 Infrastruktur	
mit	optimalen	Kinderbetreuungsangeboten,	familienfreundliches	
Umfeld,	gute	Anbindung	an	die	Metropolen	Hamburg	sowie	Ber-
lin	 und	 die	 Ostsee	 in	 greifbarer	 Nähe	 –	 das	 könnte	 Ihr	 neuer	
Lebensmittelpunkt	werden.

Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern	 sucht	 zum	
nächstmöglichen	Zeitpunkt	eine	oder	einen

Betriebsärztin/Betriebsarzt

zur	arbeitsmedizinischen	Versorgung	der	Landespolizei.	Dienstort	
ist	Schwerin.

Sie	sind	Fachärztin	oder	Facharzt	für	Arbeitsmedizin	oder	Fach-
ärztin	oder	Facharzt	mit	der	Zusatzbezeichnung	Betriebsmedizin	
und	verfügen	über	einen	Führerschein	der	Klasse	B.	Notfallmedi-
zinische	Kenntnisse	wären	wünschenswert.

Wir bieten u. a.:

–	 eine	vielseitige	und	interessante	Tätigkeit

–	 familienfreundliche,	flexible	Arbeitszeiten

–	 	ein	motiviertes	und	gut	ausgebildetes	Team	sowie	eine	kolle-
giale	Einarbeitung

–	 dienstliche	Förderung	der	persönlichen	Weiterbildung

–	 	bei	 Vorliegen	 der	 beamtenrechtlichen	 Voraussetzungen	 die	
Einstellung	 als	 Beamtin/Beamter	 in	 die	 Besoldungsgruppe		
A	14	(Dienstpostenbewertung	bis	A	15)

–	 	die	Möglichkeit	 von	Teilzeitarbeit	 im	Rahmen	der	 gesetzli-
chen	Regelungen

Weiterhin	besteht	die	Möglichkeit,	eine	Nebentätigkeit	innerhalb	
der	gesetzlichen	Rahmenbedingungen	auszuüben.

Ihr	 Aufgabengebiet	 umfasst	 vor	 allem	 die	 Wahrnehmung	 der	
gesetzlichen	Aufgaben	nach	dem	Arbeitssicherheits-	und	Arbeits-
schutzgesetz,	 die	 Beratung	 der	 Leiter	 der	 Polizeibehörden	 und	
-dienststellen	 beim	Arbeitsschutz	 und	 der	 Unfallverhütung,	 die	
Durchführung	der	arbeitsmedizinischen	Vorsorge	sowie	die	Mit-
wirkung	beim	betrieblichen	Gesundheitsmanagement.

Für	Rückfragen	und	weitere	Auskünfte	stehen	Ihnen	der	Leitende	
Medizinaldirektor	 Thomas	 Gründler	 unter	 der	 Rufnummer	
0385/59082-10	und	bei	Fragen	zum	Verfahren	Frau	Lucht	unter	
der	Rufnummer	0385/588-2428	gerne	zur	Verfügung.

Die	Landesregierung	ist	bestrebt,	den	Anteil	der	Frauen	in	allen	
Bereichen	der	Landesverwaltung,	in	denen	Frauen	unterrepräsen-

tiert	sind,	zu	erhöhen.	Entsprechend	qualifizierte	Frauen	werden	
ausdrücklich	aufgefordert	sich	auf	die	ausgeschriebene	Stelle	zu	
bewerben.

Schwerbehinderte	Menschen	und	ihnen	nach	§	2	Absatz	3	SGB	IX	
Gleichgestellte	werden	 bei	 gleicher	Eignung	 bevorzugt	 berück-
sichtigt.	Es	wird	 daher	 empfohlen	 auf	 eine	Schwerbehinderung	
bzw.	Gleichstellung	bereits	im	Anschreiben	hinzuweisen.

Ihre	Bewerbung	 richten	 Sie	 bitte	 unter	Beifügung	 der	 üblichen	
Unterlagen	bis	zum	31. Dezember 2016	an	das	

	 Landesamt	für	zentrale	Aufgaben		
	 und	Technik	der	Polizei,	
	 Brand-	und	Katastrophenschutz		
	 Mecklenburg-Vorpommern	
	 Dezernat	120	
	 19048	Schwerin

Gerne	nehmen	wir	Ihre	Bewerbung	auch	per	E-Mail	entgegen.

	 E-Mail:	dez120.lpbk@polmv.de

Mit	 der	 Bewerbung	 verbundene	 Kosten	 können	 nicht	 erstattet	
werden.	Bewerbungsunterlagen	werden	nur	zurückgesandt,	wenn	
ein	ausreichend	frankierter	Rückumschlag	beigelegt	wird.	Andern-
falls	werden	sie	nach	Abschluss	des	Verfahrens	aus	datenschutz-
rechtlichen	Gründen	vernichtet.

Schwerin,	den	12.	Oktober	2016

Landesamt für zentrale Aufgaben und  
Technik der Polizei, 

Brand- und Katastrophenschutz
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_____

Beim	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Mecklenburg-Vorpommern	 sind	 zum 1. Februar 
2017 zwei	 Stellen	 nach	 der	 entsprechenden	Ausbildungs-	 und	
Prüfungsordnung	als	

Veterinärreferendar/-in

zu	besetzen.

Die	Referendare	durchlaufen	eine	Ausbildung	mit	abschließender	
Prüfung	für	den	amtstierärztlichen	Dienst	im	zweiten	Einstiegs-
amt	der	Laufbahngruppe	2	in	der	Fachrichtung	des	Gesundheits-	
und	sozialen	Dienstes	in	Mecklenburg-Vorpommern.

Ziel	 der	Ausbildung	 im	Vorbereitungsdienst	 ist	 die	Vermittlung	
von	 erforderlichen	Kenntnissen	 und	Fähigkeiten,	 die	 zur	Erfül-
lung	 der	Aufgaben	 im	 amtstierärztlichen	Dienst	 befähigen.	 Sie	
dient	der	Gewinnung	von	geeigneten	Nachwuchskräften	für	den	
amtstierärztlichen	Dienst,	die	den	Anforderungen	an	eine	leitende	
Tätigkeit	gewachsen	sind.

Stellenausschreibungen
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Die	Ausbildung	dauert	zwei	Jahre.

Zum	amtstierärztlichen	Vorbereitungsdienst	kann	zugelassen	wer-
den,	wer:

1.	 	die	 gesetzlichen	 Voraussetzungen	 für	 die	 Berufung	 in	 das	
Beamtenverhältnis	auf	Widerruf	erfüllt,

2.	 	das	Höchstalter	gemäß	§	18a	Absatz	5	des	Landesbeamtenge-
setzes	 noch	 nicht	 überschritten,	 konkret	 das	 35.	Lebensjahr	
noch	nicht	vollendet	hat,	Schwerbehinderte	und	ihnen	gemäß	
§	 2	 Absatz	 3	 des	 Neunten	 Sozialgesetzbuches	 (SGB	 IX)	
gleichgestellte	behinderte	Menschen	können	in	den	Vorberei-
tungsdienst	eingestellt	werden,	wenn	sie	das	38.	Lebensjahr	
noch	nicht	vollendet	haben,

3.	 	ein	abgeschlossenes	Studium	der	Veterinärmedizin	nachweist,

4.	 die	Approbation	als	Tierärztin/Tierarzt	besitzt,

5.	 	eine	 einjährige	hauptberufliche	Tätigkeit	 als	Tierärztin	oder	
Tierarzt,	davon	wünschenswert	mindestens	sechs	Monate	 in	
einer	tierärztlichen	Großtierpraxis,	nachweist	und

6.	 gesundheitlich	geeignet	ist.

Der	Entscheidung	über	die	Einstellung	in	den	Vorbereitungsdienst	
geht	 ein	 Auswahlverfahren	 in	 Form	 eines	 Assessment-Centers	
(AC)	voraus.	Das	AC	setzt	sich	aus	zwei	Teilen	zusammen,	einem	
schriftlichen	und	einem	mündlichen	Teil.

Besoldung:

Die	Referendarinnen/Referendare	werden	in	das	Beamtenverhält-
nis	auf	Widerruf	berufen	und	erhalten	Anwärterbezüge.

Schwerbehinderte	Menschen	werden	bei	gleicher	Eignung	bevor-
zugt	berücksichtigt.

Die	Landesregierung	Mecklenburg-Vorpommern	ist	bestrebt,	den	
Anteil	der	Frauen	in	allen	Teilen	der	Landesverwaltung,	in	denen	
Frauen	unterrepräsentiert	sind,	zu	erhöhen.	

Entsprechend	 qualifizierte	 Frauen	werden	 deshalb	 ausdrücklich	
aufgefordert,	sich	auf	die	ausgeschriebene	Stelle	zu	bewerben.

Für	Rückfragen	in	fachlichen	Fragen	steht	Ihnen	Frau	Dr.	Heyne,	
Tel.	0385	588-6530	 (E-Mail:	h.heyne@lu.mv-regierung.de)	und	
in	personalrechtlichen	Fragen	Frau	Eidmann,	Tel.	0385	588-6114	
(E-Mail:	s.eidmann@lu.mv-regierung.de)	zur	Verfügung.

Ihre	Bewerbung	mit	tabellarischem	Lebenslauf,	einem	aktuellen	
Lichtbild,	Nachweis	der	allgemeinen	Hochschulreife,	Zeugnissen	
über	die	tierärztliche	Prüfung,	der	Urkunde	über	die	Approbation	
als	Tierärztin	oder	Tierarzt	und	gegebenenfalls	der	Promotionsur-
kunde,	 dem	Nachweis	 über	 hauptberufliche	Tätigkeiten	 richten	
Sie	bitte	bis zum 27. November 2016	an	das	

	 Ministerium	für	Landwirtschaft,	Umwelt	und		
	 Verbraucherschutz	
	 Mecklenburg-Vorpommern	
	 Personalreferat	VI	110h	
	 Kenn-Nr.	3/	291	–	Veterinärreferendariat	–-	
	 Paulshöher	Weg	1	
	 19061	Schwerin

Nachweise	 können	 als	 Kopien,	 Zeugnisse	 und	 Urkunden	 als	
beglaubigte	Kopien	vorgelegt	werden.

Bewerbungen	per	E-Mail	unter	bewerbung@lu.mv-regierung.de	
sind	unter	Angabe	der	Kenn-Nr.	möglich.

Bitte	beachten	Sie	in	diesem	Zusammenhang,	dass	etwaige	Datei-
anhänge	das	Gesamtvolumen	von	5	MB	nicht	überschreiten.

Mit	 der	 Bewerbung	 verbundene	 Kosten	 können	 nicht	 erstattet	
werden.

Schwerin,	den	13.	Oktober	2016

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz
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